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"FOLGET HERNACH WIE EIN SOLLDAT QUALIFICIERT SEIN SOLL, UNDT
WASS VON IHME ERFORDERT WIRDT"

"Erstlich Von einem Jeden . . . Soldaten wirdt erfordert 3 dass er keinen
Kranckheitten Underworffen noch hlödt sey j sondern eines starcken leibs s so
viel mühe Undt arbeite so dass kriegswesen mit sich bringt 3 Usszuestehen. . ..
Die Erste qualitet . . . [ aber ] ist die Gehörsambkeitt , ohne welche ein gantze
Armada nit eines wybs werth were.
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Er soll demrtach die wehr seiner stärcke oder seiner neigwig nach begeren , ess
sey harnisch , Mussqueten oder hallebarten 3 Undt soll sich offt darin üben 3
damit er sich deren ringfertig mache.

Er soll Jederzeit seine wehr sauber . . . halten 3 so viel wegen der Zier undt
schöne 3 alss sich derselbiegen woll zu bedienen.

Jst Er ein Mussquetierer 3 soll er Jederzeit mit Pulffer 3 Zündtpulffer und
kuglen uff dass wenigst für ein dutzet schüsz wie auch mit Zündtstrück 3 Mi¬
scher undt Lumpen, oder Kugelzieher versehen sein . Er soll seine Mussqueten
uff der linken Achslen vomen Jiieder tragen.

Jst er ein haryiischter oder hallebartierer , wirdt er deyi spiess oder halle¬
barten uf der rechten achsein tragen 3 wie ihme dan dasselbiege im exercitio
gezeigt wirdt.

Er soll fründtlich , gutter sitten 3 Jngezogen 3 Undt nit ein schreyer noch
schalcks - Narr , oder unbescheidenlich sein.

Ein Soldat soll sich dreyer stück sonderlich resolvieren , ohne welche er nit
einer mindesten houren werth wehre:

Erstlich dass er sich keiner sach so uss befelch . . . seiner Oberkeith oder
haübtmans geschieht 3 ungehorsam erzeige.

Zum Ayideryy, dass er sein gliedt Undt Ordnung in allen Kriegsoccasionen halte,
Undt niemalen ohyie befelch daruss gange 3 wiewol er sehe , dass er seinen feindt
beschediegen . . . könte.

Zum drietten , dass Er . . . Jederzeit in gedanken habe , seine feindt zu uber¬
winden , oder im streit Zu verbleiben.

Wo er dasselbiege thut , wirdt er niemahlen weichen oder übereylt werden , wie
dan ein Jeder so die wehr trägt gedencken Undt erachten soll sich deren _ Zu_
bedienen , so offt . . . er angegriffenowirdt . . . undt nit spöttlichen usszureis-
sen und hinderwertliegen vmbgebracht Zuiwerden.

Dass er zu seinem haubtman undt Ambtsleüthen , wie auch seinen mitgespaneii
ein gutt hertz undt wahre lieb trage.  -

Dass er sich nit in dass Kriegswesen ergebe , zu bütten oder zu rauben , sondern
dass er dem Fürsten oder Herrn weIchem er geschworn , threüwlich . . . diene da¬
mit er dardurch mit der Zeit auch möge gefürdert werden.

Dass er sich der füllerey , hurerey undt stehlens enthalte , dan es drey laster
sindt , so da ehr undt gutt schwechen . . .

Dass er seine besoldung zehren , zecheyi , Jedoch nit geitzig yioch widieristbar
sich gegeyi sehieyi mitgespayieyi erzeige.

Dass er sich alles borgeyis undt dieyigsnehmeris enthalte , . . . dan . . . die Jeni-
gen . . . so dasselbige brauchend , begeren die würth zubetriegen.

Dass er sauber iyi seiyieyi Kleydwigeyi seye , Undt Jederzeitt gutte Wehr widt
gutte schaue , undt weyss gewandt habe.

Dass er Jederzeit wo müglich mit weit scheinender färbe bekleydt seye .

Dass er seiyier Obriegkeit gehorsam sey , undt yiix wieder dass Jeyiige Murre,
so ihme voyi ilmeyi befolileyi wirdt . . .
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Wan er sich etwas gegen seinem Haubtman oder Ambtslüthen zubeklagen hatt,
soll er dasselbiege nit vor andern Soldaten thun 3 damit er sie nit etwa uff-
rührisch mache 3 undt dardurch ernstlich gestrafft werden möge.

Dass er sich geschwindt . . . undt fleyssieg in allen occasioneyy befinde , als
nemlichen in wachten 3 schiitwachten 3 Runden 3 in Lermans Zytteyi 3 wie auch in
alleyi andern Zufalleyideyy gelegeyiheiteyi so ihme möchten befohleyi werden 3 ohne
wiederspan 3 noch sage 3 worumb mayy ihme befehle undt yiicht andern.

Dass er uff deyi Wachteyi keiyi Uyizucht oder Uyihöfflichkeit begayige . . . undt
dass er fleyssieg uff seiner wacht verbleibe 3 undt ohne erlaubnus nicht dar-
von gange . . .

Wirdt sich offt  vor seiyies Hauptmayis haus befiyideyi lasseyi 3 ihme dardurch
zubedienen und wolgefallen.

Dass er niemalen uff Schiitwacht 3 noch uf ayidere factioneyi ohne befelch gange.

Dass er sich alles Zankens undt haders gäntzlich enthalte 3 undt deyi yiameyi
Gottes niemalen eitel nambse.

Dass er alles lehme 3 was einem gemeiyien kriegsmayi zuwissen gebürt 3 ob er
höher zusteigen begere 3 undt sich nit für erfahrner ussgebe 3 als er ist.

Dass er sich mit weyiig gewayits im reysen lade 3 undt nit mehr als eiyi hembdt 3
ein paar gutte strimpf , 3 oder 4 krägen 3 sambt einem paar schue , in seinem
ledersack trage.

Dass er nie voyi seiyiem Haubtman stellen 3 einem ayideryy zu dienen.

Dass er sich nie müterisch yioch unwillieg erzeige.

Dass er im reyseyy undt uff den Wachteyi stilleyis weseyis sye.

Dass er fleissieg acht uff seine wehr habe 3 undt dieselbieg sauber halte.

Dass der Soldat wayi mayi reyset 3 niemaleyy dahindeyi bleibe 3 noch eiyieyi sonder¬
baren rast thue 3 soyiderm seiyien Fendle nachfolge 3 bis man einen gemeinen
Rast thue.

Er soll so balt man uff die tromme schlecht 3 sich mit seinen wehreyi eyllents
zu seines haubtmans herberg 3 oder wo dass Fendtle sein wirdt 3 begeben 3 wie
auch wayi er hört schiesseyi 3 soyiderlich bey der nacht.

Dass er 3 wan er ein spiessknecht ist 3 seinen spiess niemalen vor dem hauss
stehen lasse 3 zu dem dass er ihme kan genommen werden , armiert [ ?] undt
sterckt er die feindle , damit sie etwa das Quartier überumpeln mögten.

Er soll 3 sobalt man Scharwacht 3 oder die tagwacht thut 3 uffstehen 3 undt dass
Jeniege so ihm der bauer oder seiyi Würth mit fründlichkeit gibt 3 mit dank an¬
nehmen undt Calatzen 3 sich alsbaldt darnach zu seines haubtman herberg bege¬
ben 3 damit er mit dem Fendle aus dem Quartier Ziehe.

Dass wo er sich in Zug- oder Schlachtordnung befinden wirdt 3 niemalen viel
rede . . . 3 undt wo man in dörffer  gelosiert ist 3 soll er erstlich so baldt
er ankombt , seine Wehr sübem 3 darnach seiyie schue undt strimpf bei einem
gutten feüwer 3 soll demnach umb stroh sehen darauff zu liegen , damit ihme
die feüchte der erden nit etwan schade 3 oder ihn in kranckheit bringe 3 soll
demnach umb essen schauwen , und seinen bauren fründlich darumb . ansprechen 3
undt nit Zwingen.



32/53

Dass er sich aller wortten der Wendungen woll besimie , damit er nit fehle,
noch seine mitgespanen zu fehlen mache , es sey in Schlachtordnungen oder dass
man sie in andern gelegenheiten brauchte.

Dass er seinen mitgespayien . . . weder pulfer , kugeln , Zündtstrickh , ladungen 3
kugelzieher 3 Wäscher , noch andere Sachen endtfrembde 3 dan dasselbiege hoch¬
straffwürdieg ist.

Wann er sich eines wercks Zahlungswyse anneJme,es were in belegerungen oder
anderstwo 3 soll er dasselbiege treüwlich undt redlich helffen vollenden 3 undt
nit davon abstehen 3 biess dass er dessen ein befelch empfahe.

Dessgleichen sott er auch thun 3 wo sich etwan ein gemein werck zutrüge 3 es
were dass Quartier 3 oder dass Regiement im freyen feldt 3 oder anderstwo zu
verschantzen 3 undt nit sagen 3 wo man ihn bezahlen wolle 3 er arbeiten dan es
sein ehr leib undt leben sowoll antriefft als andere 3 undt wo er sehe dass
sich etwas zutrüge 3 so des Köniegs dienst verhindern mögte 3 als etwan ein
stück umbfetdt 3 oder anders dergleichen zuetregt 3 sott er auss guttem willen
so er dem könieg tregt 3 helffen dassetbiege zu guttem endt bringen 3 undt nit
allezeit nach gelt schreyen.

Dass er dass ort wo er hingestelt wirdt niemalen verlasse . . .

Dass er altes dass Jeniege 3 so ihme befohlen wirdt 3 . . . in gutter obacht ne-
men und observiere . . .

Wirdt er Uf die schildtwacht gestelt 3 dass er dass wort 3 wer da gegen Jeder-
männigtichen bey der nacht gebruche 3 es sey dan dass man es ihme verbotten
habe 3 undt dass er Jederzeit vom wege abweiche 3 deme so gegen ihme kombt die
wehr presentierend oder Jntegend.

Stehet er beim Wachthauss 3 sott er alt die Jeniegen so bey ihme fürübergehen
wollen 3 uffhatten 3 U ?idt den Rottmeister ruffeii , undt soll niemandt erkemien 3
ob es schon seine obriegkeit were.

Wirdt er uf die vertohme Schildtwacht gestelt 3 soll er fteyssieg umb sich
sehen . . .

. . . Soll er gantz wachtbar undt sorgfettieg in Sachen [ sein ] , so ihme befoh¬
len worden.

Dass er vor allen dingen Gott vor äugen habe 3 sein gebet morgens undt abeyidts,
wie auch beym essen thue 3 ohne dass wirdt er nie nichts gutes schaffen.

Dass er sich befleisse alle haubt - undt Ambtslüth seines Regiements zu er¬
kennen , damit er kein fehler wieder sie schiesse oder sich ungehorsam gegen
ihnen erzeige.

Dass wo man bey d.er nacht reisete , oder uf der Schiltwacht were , seinenn
Zündstrick fleissieg verberge.

Dass er wan man zu feldt losiert , oder belegern muss , mit einem oder mehr
seiner gespanen handtlich seye , sich zu decken , undt ein gutte hätten zubau-
wen, dieselbiege gutt undt Zierlich mache , so viel ihme möglich sein wirdt,
wtdt nit mehr noch wenieger erdtreich Jnnehme , alss iJrne geordtnet wirdt,
sein gelieger uf dass weniegst ein schuh oder zwen vom erdtreich mache,
undt dasselbiege mit streuw oder andern Sachen mache , damit er nit von der
feüchte des erdtreichs krank werde.



Dass er nie vom pflatz [ .’ ] weiche , er sehe dan heiter die feinde 3 undt von
ihnen vertrieben werde , nachdem er wirdt gesclrreyen haben , sie sotten stitt
stehen , wirdt er den schütz thun , wofern es ihme befohten sey , oder wirdt
stitter weyss darvon gehen , undt die wacht dessen warnen ohne gesckrey oder
tumutt , dan er altes thun . sott , nach dem es ihme befohten ist.

Stehet er uff der schittwacht , sott er mit Jemandt kein geschwetz nit hatten,
undt wo etwa einer etwas unfugs mit ihme anfienge , sott er den Rottmeister
ruffeii , undt wo der Jeniege nit nachtassen wotte , undt es mit ihme übertriebe,
ist es ihme verwiettieget,densetbiegen umzubringen , wo er ihn nit känte , wo-
fer er aber ihme bekandt wehre , sott er sich nun dessen bektagen , es seye dan
dass er ihnen zwunge , zum wehr zu grieffen , oder dass er uss dem Quartier
ftiehen wotte.

Dass er niemaleji müterisch - oder hochprächterweys frage , wohin ihn sein Ober-
keit fülrren wötte , dan dem kriegsman gebürt attein gutte wehr zu haben , undt
zu gehorsamen , atda man ihn brauchen witt.

Dass er seine wehr nit von sich thue , es seye ihme dan befohten , oder er
sehe dan , dass Jederman dassetbiege thue , undt kein befetch sey diesetbiege
zuhatten.
Er wirdt nie von seinem ptatz oder stett weichen , man schiesse mit stücken
oder anderer Ursachen hatber , es seye ihme den befohten.

Der Sotdat sott stüschweigendt sein , dass gesicht undt gehör aber sott er
gegen die wenden so befehten.

. . . der Sotdat sott sich keiner sach erforschen , oder nachfrag hatten , sondern
sott gehorsam , fteissieg . . . undt höfftich sein , er sott stets der feinden
tist misstrauwen , wan er sie nit sicht , undt im trefferi sott er sie verachten
undt hassen.

Die gehorsambkeit dienet Zum tehrnen , die mühe undt arbeit Zur Uebung , die
manheit und stärke Zum vollenden undt teyden.

Recht thun undt attertey Zügh Undt schlachtorcbtungen fteyssieg halten , aller-
tey Ordonnanzen in obacht nehmen , undt vieterley mühe undt arbeit , hunger,
undt durst gedutdiegtich leiden , welches die wahre kriegs disciplin , undt
eines wackern u?idt Rechtgeschaffenen kriegsmans gebür ist.

Wann ein Soldat sein Urlaub habe >i wotte,soll er seinen haubtman drey Monat
zuvor wahrnen , damit er herzwieschen sich umb andere umsehen möge . "

AH 32 , 104 - 106
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